GRAD 4











FLOW 1:	Von fixierten Ideen, Rechtfertigungen und Anschuldigungen anderer an einem selbst frei zu sein und in der Lage, sie zu tolerieren; frei von dem Verlangen, auf eben solche Weise zu reagieren.











FLOW 2:	Herausbewegen aus festgefahrenen Zuständen hin zu der Fähigkeit, neue Dinge zu tun; die Fähigkeit, dem Leben ins Auge zu sehen ohne das Bedürfnis, die eigenen Handlungen zu rechtfertigen oder sich anderen gegenüber zu verteidigen. Verschwinden des Mechanismus des Beschuldigens und des Verlangens nach Mitleid; kann recht oder unrecht haben.











FLOW 3:	Kann fixierte Zustände anderer tolerieren. Muss sich nicht an Anstrengungen anderer rechtfertigen, zu beschuldigen, zu beherrschen beteiligen, oder muss ihre Handlung gegenüber anderen nicht verteidigen.











FLOW 0:	Die Fähigkeit, dem Leben ins Auge zu sehen, ohne das Bedürfnis, sich selbst ins Unrecht zu setzen. Frei von Selbstabwertungs- und Selbstbeschul-digungsmechanismen.


